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Tarifblatt Abwasser gültig ab 01.04.2013 
 

 

1. Anschlussgebühren gemäss Abwasserreglement (exkl. MwSt.) 

 
1.1. Schmutzwasser: Neubauten sowie An-, Um- und Ausbauten (Wohnraumerweiterun-

gen)  

 

Die Anschlussgebühr beträgt  CHF 45.00 pro m² 

 

Bemessungsgrundlage ist die Geschossfläche (Aussenmass, gemäss SIA-Norm 416, 2003) 

sämtlicher Geschosse der Baute. Im Falle von nur dreiseitig geschlossenen Gebäudeteilen, 

welche an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden, wird als Bemessungs-

grundlage die Grundrissfläche (Aussenmass) zugrunde gelegt.  

  
Wohnbauten  100% 

Gewerbe- und  

Industriebauten 

Hotels, Restaurants 100% 

Dienstleistungsbetriebe (Büros, Verkauf, usw.), Produk-

tion, Werkstätte, usw. 
70% 

Lager, Einstellgaragen (mit geringem Abwasseranfall) 
40% 

 

 

1.2. Meteorwasser 

 

Die Anschlussgebühr beträgt CHF 10.00 pro m²  

 

Diese Gebühr ist gemäss Beschluss des Gemeinderats Waldstatt vom 30.11.2003 sistiert und 

wird momentan nicht erhoben. 

 

 

2. Benützungsgebühren (exkl. MwSt.) 
 

 

2.1. Grundgebühren für Wohnbauten / Betriebe 

 

Die Grundgebühr beträgt pro Jahr im Minimum   CHF 180.00 

 

 

2.2. Gebühr Schmutzwasser 

 

Erhobener Wasserbezug / erhobene Abwassermenge CHF 2.04 pro m³ 
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2.3. Gebühr Meteorwasser 

 

Relevante Fläche  CHF XXX  pro m² 

 

Diese Gebühr ist gemäss Beschluss des Gemeinderats Waldstatt vom 30.11.2003 sistiert und 

wird momentan nicht erhoben. 

 

 

3. Bewilligungs- und Kontrollgebühren sowie Nachführung von Leitungsplänen 
 

Prüfung von Baugesuchen nach Aufwand  CHF   50.00 bis CHF 5000.00 

Kontrolle- und Nachkontrolle der Abwasseranlagen, pro Stunde  CHF   155.00 

Nachführung von Leitungsplänen nach Aufwand, pro Stunde CHF   155.00 

 

 

4. Leistungsabgabe bei Wassermessern mit Dimensionen über 20mm 
 

Für die Dimensionen über 20mm (3 - 5m³/h) wird eine Leistungsabgabe erhoben.  

Pro zusätzlicher m³/h Leistung erhöht sich die Abgabe um CHF 36.00. 

 

 

Waldstatt, 20. Februar 2013 

 


